
 
 

Informationen gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung  
für die Bauleitplanung 

 
    Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 

Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf 
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf 

Tel.: 0211 38424-0 
Fax-Nr.: 0211 38424-10, 

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

1. Verantwortlicher für die  Datenverarbeitung: 2. Beauftragter für den Datenschutz: 

Stadt Rhede    Aktuelle Kontaktdaten zum Datenschutzbeauftragten  

Der Bürgermeister    entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unserer  

Fachbereich 30, Bau und Ordnung   Webseite www.rhede.de 
     

Rathausplatz 9    Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten unter  

46414 Rhede    E-Mail: datenschutz-rhede@kaaw.de  

Tel.: 02872 930-0     
    
E-Mail: info@rhede.de 

   

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch Vollzug der gesetzlichen 
Grundlagen gemäß Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW) und Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG). Dabei werden die Informationen aus Ihrer Stellungnahme im 
Rahmen Ihrer Beteiligung gemäß § 3 BauGB verarbeitet. 
 
4. Kategorien von Empfängern (interne oder externe Weitergabe personenbezo-
gener Daten) 
Sie haben das Recht zu erfahren, welche Datenempfänger regelmäßig oder aufgrund von 
Anfragen Ihre Daten anlass- oder fallbezogen erhalten. Gemäß Baugesetzbuch ist die Stadt 
Rhede verpflichtet, Ihre Stellungnahmen anonymisiert den zuständigen politischen Gremien 
der Stadt Rhede (Rat der Stadt Rhede, Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt) zur Beratung 
und Beschlussfassung vorzulegen und – sofern es sich um umweltbezogene Stellungnahmen 
handelt - eine Veröffentlichung der anonymisierten Stellungnahmen im Internet und eine öf-
fentliche Auslegung vorzunehmen. Empfänger von personenbezogenen Daten (nicht anony-
misierte Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 BauGB) sind Auf-
sichtsbehörden wie die Bezirksregierung Münster (zuständige Genehmigungsbehörde für Flä-
chennutzungsplanänderungen) und der Kreis Borken (zuständige Bau- und Immissions-
schutzgenehmigungsbehörde), Gerichte (Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Amts-
gericht) sowie im Rahmen der Bauleitplanung beauftragte Planungs- und Gutachterbüros. 
 
Eine Übermittlung Ihrer Daten an ein Drittland ist nicht vorgesehen. 

 
5. Dauer der Speicherung 
Ihre personenbezogenen Daten werden von der zuständigen Abteilung „Stadtentwicklung 
und Umwelt“ im Fachbereich Bau und Ordnung der Stadtverwaltung Rhede für ggf. er-
forderliche Nachweise (z.B. gerichtliche Überprüfungen in Bauleitplanverfahren) dauerhaft 
aufbewahrt und gespeichert. 
 

 
 

6. Betroffenenrechte 

Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte: 

a. Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und deren Ver-
arbeitung (Artikel 15 DS-GVO). 

b. Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder unvollständig 
sein sollten (Artikel 16 DS-GVO). 

c. Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der 
Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft und u.a. keine gesetzlichen 
Pflichten entgegenstehen (Artikel 17 Abs. 3 DS-GVO). 

d. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, 
sofern die Voraussetzungen nach Artikel 18 DS-GVO zutrifft.  

e. Recht auf Datenübertragbarkeit zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern 
an der Verarbeitung kein öffentliches Interesse besteht (Art. 20 Abs. 3 DS-
GVO). 

f. Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verar-
beitung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der 
betroffenen Person überwiegt, und keine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung ver-
pflichtet (Artikel 21 DS-GVO). 

 
 
7. Beschwerderecht 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie 
der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden (Art. 77 
DS-GVO). 

 

8.  Bereitstellungspflicht 

Die Angabe Ihrer Daten ist zur Abgabe einer Stellungnahme nach § 3 BauGB sowie zur 
weiteren Bearbeitung im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens erforderlich. Sofern Sie Ihre 
Daten nicht bzw. nicht mehr bereitstellen wollen, hat dies zur Folge, dass Ihre Stellungnahme 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht berücksichtigt werden kann. 
 


